
Vertragsarztrechts-
änderungsgesetz 
Vergütungsregelung 
Ost 
Der	Bundesrat	hat	in	seiner	abschlie-
ßenden	 Sitzung	 am	 24.	 11.	 2006	
dem	Vertragsarztrechtsänderungsge-
setz	 zugestimmt.	 Damit	 wird	 auch	

der	Ostabschlag	zum	1.	1.	2007	auf-
gehoben;	 alle	 Leistungen	 der	 Amt-
lichen	 Gebührenordnung	 für	 Ärzte	
(GOÄ)	in	Ost-Berlin	und	in	den	neuen	
Bundesländern	sind	von	diesem	Zeit-
punkt	an	mit	100	%	zu	berechnen.
Die	 Sechste	 Verordnung	 zur	 Anpas-
sung	 der	 Höhe	 der	 Vergütungen	
nach	der	Gebührenordnung	für	Ärz-
	te,	 der	 Gebührenordnung	 für	 Zahn-

ärzte	 sowie	 der	 nach	 der	 Hebam-
menhilfe-Gebührenordnung	 in	 dem	
in	 Artikel	 3	 des	 Einigungsvertrages	
genannten	Gebiets	 (6.	Gebührenan-
passungsverordnung	 –	 jetzt	 6.	
Gebav)	 vom	 28.	 10.	 2006,	 in	 Kraft	
gesetzt	 am	 1.	 1.	 2002	 mit	 einem	
Ostabschlag	 von	 10	 Prozent,	 ist	 da-
mit	aufgehoben	worden.
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schrittmacher-Revision/-Explantation	
und	 Herzschrittmacher	 Aggregat-
wechsel	 vorgenommen.	 Im	 Folgen-
den	werden	die	wesentlichen	Ergeb-
nisse	der	Auswertung	für	die	drei	Be-
reiche	zusammenfassend	dargestellt.

1. Herzschrittmacher-
Erstimplantation
Insgesamt	wurden	4.866	Datensätze	
(im	Jahr	2004:	4.856)	zur	Herzschritt-
macher-Erstimplantation	übermittelt.	
Etwa	 60%	 der	 Aggregate	 wurden	
bei	Patienten	in	der	Altergruppe	60	

–	79	Jahre	implantiert.	Das	Qualitäts-
sicherungsverfahren	hält	sich	bei	der	
Beurteilung	 der	 Indikationsstellung	
zur	Schrittmacherimplantation	sowie	
der	Systemauswahl	eng	an	die	gülti-
gen	Leitlinien	der	Deutschen	Gesell-
schaft	 für	 Kardiologie,	 Herz-	 und	
Kreislaufforschung.	Bei	95%	der	Pati-
enten	 bestand	 eine	 absolute	 oder	
relative	 Indikation	 gemäß	 den	 aktu-
ellen	Leitlinien.	Die	Gesamtkomplika-
tionsrate	 betrug	 in	 Sachsen	 2,9%	
(2004:	 4,9%).	 Wesentliche	 chirurgi-
sche	Komplikationen	(Pneumothorax,	
Hämatom,	 Tamponade)	 traten	 bei	
1%	der	Patienten	auf	(2004	1,6%).
Im	 Vergleich	 zu	 den	 Daten	 der	 Vor-
jahre	ergibt	 sich	 für	2005	erstmalig	
ein	 leichter	 Rückgang	 der	 gemelde-
ten	Datensätze.	Bei	den	Qualitätsin-
dikatoren		„Indikationsstellung“	und	

„Systemwahl“	zeigte	sich	auch	im	Ver-
gleich	zu	den	Vorjahren	weiterhin	eine	
zufriedenstellende	 Qualität.	 Erfreu-
lich	 ist	 der	 deutliche	 Rückgang	 der	
Gesamtkomplikationen	auf	2,9%.

2. Herzschrittmacher-
Aggregatwechsel
Insgesamt	wurden	1.155	Datensätze	
(im	 Jahr	 2004:	 1.018)	 übermittelt.	

Bei	1127	Patienten	(97,6%)	war	eine	
reguläre	 Batterieerschöpfung	 die	
Indikation	 zum	 Aggregatwechsel.	
Von	besonderem	Interesse	im	diesem	
Qualitätssicherungsverfahren	 waren	
die	 Laufzeiten	 der	 Schrittmacherag-
gregate.	Ausreichende,	aber	nicht	in	
jedem	 Einzelfall	 zufrieden	 stellende	
Laufzeiten	sind	5	bis	6	Jahre	für	Zwei-
kammersysteme	und	von	7	bis	8	Jah-
ren	 für	 Einkammersysteme.	 Die	 für	
Sachsen	 ermittelten	 Laufzeiten	 sind	
in	der	Tabelle	1	zusammengefasst.
	 	 	
3. Herzschrittmacher-Revision / 
-Explantation
Da	 eine	 Verlaufsbeobachtung	 nach	
Herzschrittmacher-Erstimplantation	
im	Rahmen	einer	externen	Qualitäts-
sicherung	 zurzeit	 nicht	 möglich	 ist,	
wurden	 die	 Herzschrittmacher-Revi-
sionen	 bzw.	 Explantationen	 ersatz-
weise	 zur	 Qualitätssicherung	 heran-
gezogen.	 Insgesamt	 wurden	 725	
Datensätze	übertragen.	Um	die	pro-
zentuale	 Häufigkeit	 von	 Herzschritt-
macherfehlfunktionen	 zu	 ermitteln,	

wurde	die	zur	Revision	oder	Explan-
tation	angegebene	Indikation	auf	die	
Gesamtzahl	 der	 Erstimplantationen	
bzw.	 Aggregatwechsel	 der	 melden-
den	 Institutionen	 bezogen	 (insge-
samt	5.981	Datensätze).	Bei	60	Pati-
enten	(1,0%)	ergab	sich	die	Revision	
auf	Grund	der	Notwendigkeit	zur	Sys-
temumwandlung.	 Ein	 wesentliches	
Qualitätsmerkmal	 ist	 die	 Häufigkeit	
von	 Infektionen	 im	 Bereich	 der	
Schrittmachertasche	und	der	Sonden,	
da	Infektionen	eine	schwerwiegende	
Komplikation	 darstellen.	 Insgesamt	
wurden	 22	 Infektionen	 gemeldet.	
Hieraus	ergibt	sich	bezogen	auf	die	
Grundgesamtheit	 eine	 prozentuale	
Häufigkeit	 von	 0,4%.	 Pectoraliszu-
cken	(n=1,	0,1%),	Taschenhämatom	
(n=	10,	0,2%),	Aggregatperforation	
(n=	8,	0,1%)	sowie	andere	Taschen-
probleme	(n=17,	0,3%)	stellten	wei-
tere	 Indikationen	 zur	 Revision	 bzw.	
Explantation	dar.
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